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 Veröffentlicht am 10.09.1985

Norm

AngG §27 Z1 E1c

Rechtssatz

Scheidet eine Verantwortlichkeit Dritter für den aufgelaufenen Fehlbetrag praktisch aus, erlaubt dies allein aber noch

nicht den rechtlichen Schluß, daß der Abgang auf einem nicht nur objektiv p8ichtwidrigen, sondern auch subjektiv

vorwerfbarem Verhalten des Arbeitnehmers von so schwerer Art beruht, daß dem Dienstgeber die Fortsetzung des

Dienstverhältnisses nicht länger zugemutet werden konnte, weil die Ursachen eines Abgangs, insbesonders dann,

wenn zahlreiche Geschäftsfälle, ein großer Warenbestand und viele Zahlungseingänge abzurechnen sind,

mannigfachster Art sein können.
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